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REPUBLIK OSTERREICH 
I 

BUNDESMINISTERIUM 
~ FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

~1.21.144/2-1/95 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Beamten- Kranken
und Unfallversicherungsgesetz 
geändert wird (24.Novelle 
zum B-KUVG); 

Einleitung des Begutachtungs
verfahrens. 

An das 
Präsidium des Na 
Parlament 
1017 Wien 

I)" 

1010 Wien. den 7.August 1995 
Stubenring 1 

Telefon (0222) 711 00 

Telex 111145 oder 111780 

Telefax)UI3X99~Of:!IDmC3:!!l30X 715 82 56 
DVR: 0017001 

P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 

Auskunft 
Mag.Manfred PÖLTL 
Klap e 2042 Durchwahl 

Gesetzentwurf 
~:;)-. - . 

ZI. 7 / G I 9 .... _-, ................ _. E 1 ...... . 

ßaWmat.e.s.~4:~ .... {,(f~_ .. 
VerteiltR.1J?,'9~._~~~_ 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt )J'? ~ 
sich, 30 Ausfertigungen des Entwurfes eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 

geändert wird (24.Novelle zum B-KUVG), samt Erläuterungen und 

Textgegenüberstellungen zu übermitteln. Es wird ersucht, die 

Obmänner der parlamentarischen Klubs zu beteilen. 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates anläßlich 

der Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes wurden die 

begutachtenden Stellen aufgefordert, 25 Ausfertigungen ihrer 

Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln. 

Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme wurde mit 

29.September 1995 festgesetzt. 

Für den Bundesminister: 

WIRTH 

Für die Richtigkeit 

der A~~ung: 
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REPUBLIK öSTERREICH 
. BUNDESMINISTERIUM 
FUR ARBEIT UND SOZIALES Zu Zl. 21.144/2-1/95 

Bundesgesetz, mit dem das 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 

geändert wird (24. Novelle zum B-KUVG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, 

BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

EGEl. Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 
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1. Im § 1 Abs. 1 Z 7 und 12 wird jeweils der Ausdruck 

"ordentlichen Wohnsitz" durch den Ausdruck "Wohnsitz" 

ersetzt. 

2. § 2 Abs. 1 Z 3 lautet: 

"3. die Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgesetzes 1990, 

BGBl. Nr. 305~" 

3. Im § 4 zweiter Satz wird der Ausdtuck "ordentlichen 

Wohnsitz" durch den Ausdruck "Wohnsitz" ersetzt. 

4. § 7 lautet: 

"Unterbrechung der Versicherung 

§ 7. (1) Die Versicherung wird für die Zeit eines Urlaubes 

gegen Einstellung der Bezüge (Karenzurlaub) unterbrochen. 

(2) Die Unterbrechung der Krankenversicherung tritt nicht ein, 

1. sofern der Urlaub die Dauer eines Monates nicht 

überschreitet~ 

2. während der Dauer des Bezuges von Karenzurlaubsgeld nach 

den Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 395/1974 oder 

gleichartigen Bestirnrnungen~ 

3. wenn der Versicherte die Aufrechterhaltung der 

Krankenversicherung innerhalb von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt 

beantragt, ab dem sonst die Unterbrechung eintreten würde." 

- 2 -
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5. § 17 lautet: 

"Auskunftspflicht der Versicherten und der 

Zahlungs (Leistungs) empfänger 

§ 17. Die Versicherten sowie die Zahlungs(Leistungs)empfänger 

sind verpflichtet, der Versicherungsanstalt über alle für Qas 

Versicherungsverhältnis und für die Prüfung bzw. Durchsetzung von 

Ansprüchen nach den §§ 125ff maßgebenden Umstände längstens 

binnen 14 Tagen wahrheitsg~mäß Auskunft zu erteilen." 

6. 19 Abs. 1 Z 1 lit. blautet: 

"b) die Haushaltszulage sowie die Kinderzulage," 

ü 

7. § 19 Abs. 4 lautet: 

"(4) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bildet in den 
Fällen des § 7 Abs. 2 Z 1 und 3 die letzte unmittelbar vor der 

Beurlaubung bestandene Beitragsgrundlage, wobei sich diese 

jeweils um den auf eine Dezimalstelle gerundeten Hundertsatz 

erhöht, um den sich bei Bundesbeamten des Dienststandes das 

Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach dem 

Gehaltsgesetz 1956 einschließlich einer allfälligen 

Teuerungszulage ändert. In Fällen des § 7 Abs. 2 Z 2 bildet der 

doppelte Betrag des monatlichen Karenzurlaubsgeldes die Grundlage 

für die Bemessung der Beiträge."-

8. § 22 Abs. 4 lautet: 

"(4) Bei Kürzung oder teilweisem oder gänzlichem Entfall der 

Bezüge hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf den 

Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug des Versicherten und der 

letzten unmittelbar vor der Herabsetzung der Bezüge bestandenen 

Beitragsgrtindlage .l§ 19) entfällt; zur Gänze allein zu tragen. 

Dies gilt auch bei teilweisem oder gänzlichem Verzicht auf die 

Bezüge." 

- 3-
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9. Im § 22 a Abs. 1 wird der Ausdruck "Wehrgesetzes 1978" durch 

den Ausdruck "Wehrgesetzes 1990" ersetzt. 

10. Im § 26 c wird der Ausdruck "Wehrgesetzes 1978" durch den 

Ausdruck "Wehrgesetzes 1990" ersetzt. 

11. Im § 55 Abs. 3 wird der Ausdruck "Wehrgesetzes 1978" durch 

den Ausdruck "Wehrgesetzes 1990" ersetzt. 

12. Im § 56 Abs. 9 wird der Punkt am Ende der lit. c durch den 
o 

Ausdruck ", oder" ersetzt; folgende lit. d wird angefügt: 

Ud) der Versicherungspflicht gemäß § 3 des 

Notarversicherungsgesetzes 1972 unterliegt oder eine 

Pension nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 

bezieht." 

13. Dem § 56 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

"(11) Als Pflegekinder gemäß Abs. 2 Z 6 gelten auch 

Minderjährige, die von einem (einer) Versicherten gepflegt und 

erzogen werden, wenn sie mit dem (der) Versicherten 

1. bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind und 

2. ständig in Hausgemeinschaft leben." 

14. Im § 59 Abs. 3 letzter Satz wird der Ausdruck "im Sinne des 

Abs. 1" durch den Ausdruck "nach Abs. 1 oder 5" ersetzt; der 

Klammerausdruck " (Vertragseinrichtung) " entfällt. 

- 4 -
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15. Dem § 59 werde~ folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

"(4) Für Leistungen eines approbierten Arztes (§ 3 c des 

Ärztegesetzes 1984) besteht nur dann Anspr~ch auf 

Kostenerstattung, wenn der Arzt gemäß Artikel 36 Abs" 2 der 

Richtlinie 93/16/EWG das Recht erworben hat, den ärztlichen Beruf 

als praktischer Arzt im Rahmen eines Sozialversicherungssystems 
auszuüben. 

(5) Für ärztliche Hilfe in ein~r Wahlgruppenpraxis besteht 

Anspruch auf Kostenerstattung in der Höhe des Betrages, der dem 

Versicherungsträger für ärztliche Hilfe in der nach Art, Umfang 

und Leistungsangebot gleichwertigen nächstgelegenen 

Vertragsgruppenpraxis erwachsen wäre. Abs. 1 letzter Satz gilt 

entsprechend. Ist eine gleichwertige Vertragsgruppenpraxis nicht 

vorhanden, so hat die Satzung des Versicherungsträgers 

Pauschbeträge für die Kostenerstattung festzusetzen. Anspruch auf 

Kostenerstattung besteht nur dann, wenn die erbrachte Leistung 

und der Gesellschafter der Gruppenpraxis, in dessen 

Verantwortungsbereich diese Leistung erbracht wurde, auf der 

Rechnung festgehalten sind. Eine Gruppenpraxis ist nur dann 

Wahlgruppenpraxis, wenn sie für den betroffenen Leistungsbereich 

(zB ärztliche Hilfe, § 63 Abs. 1) keinen Vertrag abgeschlossen 

hat. Abs. 4 gilt auch für Leistungen approbierter Ärzte in 

Gruppenpraxen." 

16. § 63 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Insoweit Zuzahlungen zu den Leistungen vorgesehen sind, müssen 

diese in den Ambulatorien, bei den freiberuflich tätigen 

Vertragsärzten und in den Vertragsgruppenpraxen gleich hoch 

sein." 

17. Im § 96 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen 

Beistr~ch ersetzt: ·folgende Z 5 wird angefügt: 

"5. tlbernahm~ der Reise- und Transportkosten in den Fällen 

der Z 1 bis 4 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 

Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und 

- 5 -
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anderen Hilfsmitteln nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung 

unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Versicherten bzw. Angehörigen." 

18. § 108 Abs. 4 lautet: 

"(4) Dem für die Erbringung der Gesamtleistung nach Abs. 3 

zuständigen Versicherungsträger steht ein Anspruch auf Ersatz 

gegenüber dem Versicherungsträger zu, der zur Entschädigung des 

vorangegangenen Versicherungsfalles zuständig war. Für die Höhe 

des Ersatzanspruches gilt § 184 Abs. 4 und 5 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß der Berechnung 

die Versehrtenrente des zur Entschädigung des vorangegangenen 

Versicherungsfalles zuständigen Versicherungsträgers zugrunde zu 

legen ist, die im letzten Monat vor Bildung der Gesamtrente 

gebührt hat." 

19. Im § 119 wird der Punkt am Ende des ersten Satzes durch 

einen Beistrich ersetzt; folgender Halbsatz wird angefügt: 

"sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzuleiten." 

20. Im § 132 Abs. 5 Z 1 wird der Ausdruck "§ 3 Abs. 1 Z 5" 

durch den Ausdruck "§ 3 Abs. 1 Z 3" ersetzt. 

21. Im § 136 entfällt der Ausdruck "Gesetze der Republik 

österreich, die Satzung der Versicherungsanstalt und die darauf 

beruhenden sonstigen". 

22. Im § 146 Abs. 3 wird jeweils der Ausdruck "Wohnort" durch 

den Ausdruck "Wohnsitz" ersetzt. 

- 6 -
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23. Im § 151 Abs. 4 erster Satz wird nach dem Ausdruck 

"erweiterte Heilbehandlung" der Ausdruck "sowie die medizinischen 

Maßnahmen der Rehabilitation" eingefügt. 

24. Im § 160 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck "den 

ordentlichen Wohnsitz" durch den Ausdruck "ihren Wohnsitz" 

ersetzt. 

25. Nach § 179 wird folgender § 180 angefügt: 

"§ 180. (1) Die §§ 1 Abs. 1 Z 7 und 12, 2 Abs. 1 Z 3, 4, 7, 

17,19 Abs. 4, 22 Abs. 4, 22 a Abs. 1,26 c,. 55 Abs. 3, 56 Abs. 9 

und 11, 59 Abs. 3 und 5, 63 Abs. 2, 96 Abs. 2, 108 Abs. 4, 119, 

132 Abs. 5 Z 1 sowie 136 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. xxx/1995 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

(2) § 19 Abs. 1 Z 1 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. xxx/1995 tritt rückwirkend mit 1. Mai 1995 in Kraft. 

(3) § 59 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. xxx/1995 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 1995 in 

Kraft." 

-7 -
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B-KUVG 

Vor b 1 a t t 

A. Problem und Ziel 

Rechtsbereinigungen. 

B. Lösung 

Ubernahme der entsprechenden Bestimmungen aus dem 
Entwurf einer 53. Novelle zum ASVG sowie Anpassungen 
an Änderungen des Beamten-Dienstrechtes. 

c. Alternativen 

Beibehaltung des geltenden Rechtszustandes. 

D. Kosten 

Keine finanziellen Auswirkungen für den Bund. 

E. Konformität mit EG-Recht gegeben. 
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REPUBLIK öSTERREICH 
. BUNDESMINISTERIUM 
FtlR ARBEIT UND SOZIALES Zu Zl. 21.144/2-1/95 

Beg r Ü n dun g 

Der gleichzeitig vorgelegte Entwurf einer 53. Novelle 

zum ASVG sieht Xnderungen und Erg~nzungen vor, die in erster 

Linie der Verbesserung der Praxis bzw. der Anpassung an 

Rechtsentwicklungen außerhalb der Sozialversicherung dienen. 

Diese Xnderungen sind, um die tlbereinstimmung der jeweiligen 

Vorschriften des ASVG und des B-KUVG zu wahren, auch im 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz vorzunehmen. 

Um im Einzelfall das Auffinden der gewünschten 

Erl~uterung im ASVG-Novellenentwurf ztr erleichtern, werden 

im folgenden die in beiden Gesetzen einander entsprechenden 

Vorschriften gegenübergestellt: 

B-KUVG ASVG 

§ 17 § 43 

§ 56 Abs. 9 und 11 § 123 Abs. 9 und 11 

§ 59 Abs. 3, 4 und 5 § 131 Abs. 3, 5 und 

§ 63 Abs. 2 § 135 Abs. 2 

§ 96 Abs. 2 § 189 Abs. 2 

§ 132 Abs. 5 Z 1 § 420 Abs. 5 Z 1 

§ 136 § 424. 

Die Zust~ndigkeit des Bundes zur Erlassung der im 

vorliegenden Entwurf enthaltenen Regelungen gründet sich auf 

den Kompetenztat~estand "Sozialver~icherungsweseri" des 

Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG. 
Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu 

bemerken: 

6 
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Zu Z 1, 3, 22 und 24 (§§ 1 Abs. 1 Z 7 und 12, 4, 146 Abs. 3 
und 160 Abs. 1): 

Durch die gegenständlichen Novellierungsvorschläge soll 

- inUbereinstimmung mit jenen zu den §§ 129 und 226 ASVG im 

Rahmen des Entwurfes einer 53. ASVG-Novelle (auf die 

Erläuterungen hiezu wird verwie~~n) - eindeutig festgelegt 

werden, daß für den Wohnsitzbegriff in den 

Sozialversicherungsgesetzen die Definition des § 66 Abs. 1 

der Jurisdiktionsnorm maßgeblich ist. 

Zu Z 2 und 9 bis 11 (§§ 2 Abs. 1 Z 3, 22 a Abs. 1, 26 c 

sowie 55 Abs. 3): 

Es handelt sich hiebei lediglich um 

Zitierungsanpassungen infolge des (neuen) Wehrgesetzes 1990. 

Zu Z 4 (§ 7): 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll der Begriff 

"Ruhen" durch den Begriff "Unterbrechung" ersetzt werden. 

Dies erscheint im Zusammenhang mit § 56 Abs. 1 B-KUVG im 

Interesse der Rechtssicherheit sowie unter 

Gleichheitsaspekten erforderlich: 

So setzt die Anspruchsberechtigung des Angehörigen 

gemäß § 56 B-KUVG voraus, daß dieser weder nach den 

Vorschriften des B~KUVG noch nach anderen gesetzlichen 

Vorschriften krankenversichert ist. Die derzeitige 

Institution eines Ruhens der Versicherung während der Zeit 

des Urlaubs gegen Einstellung der Bezüge (Karenzurlaub) läßt 

aber den Bestand der Versicherung an sich unberührt. 

Im Hinb+ick (iarauf würde nach der gegenwärtigen 

Gesetzeslage das Ruhen der Versicherung einer 

Anspruchsberechtigung als Angehöriger gemäß § 56 Abs. 1 

- 2 -
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B-KUVG entgegenstehen, was unter anderem dazu führt, daß 

etwa im dritten Karenzjahr <aabyjahr) im Rahmen des B-KUVG 

keine Anspruchsberechtigung als Angehöriger in Betracht 

kommt, währenddessen im ASVG-Bereich dies durchwegs möglich 
ist. 

Zu Z 6 (§ 19 Abs. 1 Z 1 li~. b): 

In Anbetracht der erfolgten Änderung des 
Beamtendienstrechtes im Rahmen des 

StrUkturanpassungsgesetzes, BGBI. Nr. 297/1995, sowie der 

damit verbundenen Substitution der Haushaltszulagenregelung 

durch eine Kinderzulagenregelung ergibt sich die 

Notwendigkeit, die Kinderzulage in den Katalog des § 19 

Abs. 1 B-KUVG aufzunehmen. 

Angesichts dessen, daß in den einschlägigen 

gesetzlichen Regelungen auf Landesebene (für Landes- und 

Gemeindebedienstete) sowie den entsprechenden 

dienstrechtlichen Bestimmungen der Körperschaften des 

öffentlichen Rechts noch Haushaltszulagen vorgesehen sind, 

sind im § 19 Abs. 1 Z 1 lit. b B-KUVG beide Zulagen 

anzuführen. 

Zu Z 7 (§ 19 Abs. 4): 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage wird im Falle eines 

Urlaubes gegen Einstellung der Bezüge, soweit gemäß § 7 

Abs. 2 Z 1 uni 3 die Krankenversicherung aufrecht bleibt, 

als Grundlage für die Bemessung der Beiträge die letzte 

unmittelbar vor der Beurlaubung bestandene Beitragsgrundlage 

herangezogen. Eine Valorisierung dieser Beitragsgrundlage 

ist nicht vorgesehen. 

Dies führt z~ dem für die Versichertengemeinschaft 

unbefriedigenden Ergebnis, daß es derzeit Versicherte gibt, 

die beispielsweise seit dem 1. Jänner 1971 einen 

- 3 -
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Karenzurlaub gegen Einstellung der Bezüge konsumieren und 

denen lediglich die Versicherungsbeiträge unter 

Zugrundelegung der seiner zeitig gültigen Beitragsgrundlage 

vorgeschrieben werden können; das hat mitunter zur 

Konsequenz, daß etwa Spitzenverdiener Beiträge unter 

Heranziehung einer Beitragsgrundlage entrichten, welche 

weniger ~ls die Hälfte der Höchstbeitragsgrundlage beträgt. 

Im Hinblick darauf erscheint es im Intere~se der 

Beitragsgerechtigkeit erforderlich, im § 19 Abs. 4 B-KUVG 

für Fälle gemäß § 7 Abs. 2 Z 3 (Aufrechterhaltung der 

Krankenversicherung auf Antrag des Versicherten) eine 

Valorisierung der Beitragsgrundlage vorzusehen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß 

vergleichsweise auch im Leistungsbereich - so etwa in der 

gesetzlichen Unfallversicherung - eine Valorisierung der 

Bemessungsgrundlage vorgesehen ist (vgl. § 93 Abs. 4 B-KUVG) 

und damit eine solche durchaus systemimmanent erscheint. 

Zu Z 8 (§ 22 Abs. 4): 

Die derzeit bestehende Mindestbeitragsgrundlage und die 

damit verbundene Regelung, daß im Falle einer 

Unterschreitung derselben der Dienstgeber den Beitrag, der 

auf den Unterschiedsbetrag zwischen den Bezügen des 

Versicherten und der Mindestbeitragsgrundlage entfällt, zur 

Gänze allein zu tragen hat, erscheint im Hinblick auf deren 

mangelnde praktische Relevanz - es gibt derzeit kaum Fälle, 

in denen die Mindestbeitragsgrundlage nicht erreicht wird -

gegenstandslos. 

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter hat 

daher angeregt, eine dahingehende Regelung zu schaffen, daß 

bei Kürzung oder teilweisem sowie gänzlichem Entfall der 

Bezüge der Dienstgeber den Beitrag, der auf den 

Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug des Versicherten und 

der letzten unmittelbar vor der Herabsetzung der Bezüge 

bestandenen Beitragsgrundlage entfällt, zu tragen hat. Dies 

- 4 -
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soll auch für Fälle des teilweisen oder gänzlichen Verzichts 
auf die Bezüge gelten. 

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, daß sich zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt die für die Versichertengemeinschaft 
unbefriedigende Situafion ergibt, daß in Fällen,·in ·denen es 

zu einer Verringerung des Bezuges kommt, die 

Beitragsgrundlage entsprechend den tatsächlich ausbezahlten 
Bezügen gebildet wird und damit - trotz des vollen 

Leistungsanspruches -.nur eine aliquote oder (in manchen 

Fällen) gar keine Beitragsgrundlage gebildet werden kann (so 
insbesondere bei GehaltSkürzungen) • 

Zu Z 18 (§ 108 Abs. 4): 

Die vorgeschlagene Neuregelung ist in Verbindung mit 

der entsprechenden Ergänzung des § 210 Abs. 3 ASVG im Rahmen 

einer 53. ASVG-Novelle zu sehen und soll eine ausgewogene 

finanzielle Belastung der Versicherungsanstalt öffentlich 

Bediensteter und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

im Falle der Bildung einer Gesamtrente sicherstellen. 

Derzeit steht dem - für die Erbringung der 

Gesamtleistung (Gesamtrente) nach Abs. 3 dieser Bestimmung 

zuständigen - Versicherungsträger hinsichtlich des Teiles 

der Gesamtleistung, der der Minderung der Erwerbsfähigkeit 

aus früheren Versicherungsfällen entspricht, Anspruch auf 

Ersatz gegenüber dem Versicherungsträger zu, der zur 

Entschädigung des vorangegangenen Versicherungsfalles 

zuständig war. Da sich die Leistungssysteme des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes und des Beamten-Kranken- und 

Unfallversicherungsgesetzes in einigen Punkten wesentlich 

unterscheiden, fehlt bisher eine entsprechende Regelung in 

der korrespondierenden Bestimmung (§ 210) des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes .. 

Da durch diese Regelung bei der Bildung der 

Gesamtrenten eine Belastung der Versicherungsanstalt 
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öffentlich Bediensteter und eine Entlastung des 

ASVG-Versicherungsträgers entsteht, soll nun der 

ASVG-Versicherungsträger im Ersatzwege jenen Betrag zu 

leisten haben, auf den der Versicherte im 

Rentenabfindungswege (freiwilliges Ausscheiden) Anspruch 
hätte. 

Zu Z 19 (§ 119): 

Durch § 321 ASVG in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 314/1994 wurde - in Verbindung mit der 

Verfahrensbestimmung des § 361 ASVG - für den Bereich des 

ASVG das sogenannte "Allspartenservice" (Weiterleitung von 

Anträgen und Meldungen an den zuständigen 

Sozialversicherungsträger) eingeführt. 

Die gegenständliche Ergänzung dient der diesbezüglichen 

Anpassung des B-KUVG. 

Zu Z 2 3 ( § 1 51 Ab s. 4): 

Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 1993, 

BGBl. Nr. 335, wurde normiert, daß der Zuschlag gemäß § 22 

Abs. 3 B-KUVG - neben der erweiterten Heilbehandlung - auch 

der Bestreitung der Ausgaben der medizinischen 

Rehabilitation dient. Auf Grund eines Redaktionsversehens 

unterblieb die in diesem Zusammenhang erforderliche 

Anpassung der Bestimmung über die Rücklagenbildung gemäß 

§ 151 Abs. 4 B-KUVG. Dies soll nunmehr nachgeholt werden. 

- 6 -
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BKUVG - Geltende Fassung 

Versicherungspflicht in der Kranken- und 
Unfallversicherung 

§ 1. (1) In der Kranken- und Unfallversicherung sind. 
sofern nicht eine Ausnahme nach den §§ 2 oder 3 gegeben 
ist. versichert: 

1. bis 6. unverändert. 

7. sl)lange sie ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland * 
haben. 

a) und b) unverändert. 

8. bis 11. unverandert. 

BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

Versicherungspflicht in der Kranken- und 
Unfallversicherung 

§ 1. (1) In der Krank~n- und Unfallversicherung sind. 
sofern nicht eine Ausnahme nach den §§ 2 oder 3 gegeben 
ist. ver sicher t : 

1. bis 6. unverändert. 

7. solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben. 

a) und b) unverändert. 

8. bis 11. unverändert. 

12. Personen. die auf Grund einer der in Z.8 .bis 11 
angefuhrten Fllnkticmen einen Ruhe(VersorungS)bezug. eine 
laufende Zuwendung oder nach landesgesetzlicher Regelung 
einen außerordentlichen Versorgungsgenuß beziehen. 

12. Personen. die auf Grund einer der in Z.8 bis 11 
angefÜhrten Funktionen einen Ruhe(Versorungs)bezug, eine 
laufende Zuwendung oder nach landesgesetzlicher Regelung 
einen außerordentlichen Versorgungsgenuß beziellen. 
solange sie ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland haben; * solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben; 

13. bis 15. unverändert. 

(2) biS (4) unverändert. 

Ausnahmen von der Krankenversicherung 

§ 2. (1) Von der Krankenversicherung sind - unbeachtet 
der Bes t imnung des Abs. 2 - ausgenomnen: 

1. und 2 .. unver änder t . 

3. die zeitverpflichteten Soldaten des Bundesheeres 
im Sinne des § 10 des Wehrgesetzes 1978; 

4. bis 8. unverändert. 

(2) unverändert. 

Einbeziehung im Verordnungsweg 

§ 4. Die Dienstnehmer einer gesetzliChen beruflichen 
Vertretung. der Präsidentenkonferenz der 
Landw i r t schaft skarTmern Osterreichs sow ie der Wiener 
Börsekamner und der Kamner der Börse fur 
landwirtschaftliche Produkte in Wien. auf die die in § 
Abs.l Z.2 lit.a und b genannten Voraussetzungen 
zutreffen und bei denen nicht ein Ausnahmegrund nach § 2 

SE I TE 

* 
* 

13. bis 15. unverändert. 

(2) bis (4) unverandert. 

Ausnahmen von der Krankenversicherung 

§ 2. (1) Von der Krankenversichrol'ung sinti - unbeachtet 
der Bestimnung des Abs.2 - ausgendmnen: 

1. und 2. unverändert. 

3. die Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgesetzes 1990. 
BGB1. Nr. 305;. . 

4. bis 8. unverandert. 

(2) unverändert. 

Einbeziehung im Verordnungsweg 

§ 4. Die Dienstnehmer einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung. der Präsideotenkonferenz der 
Landwirtschaftskarrmern Osterreichs sowie der Wiener 
Börsekamner und der Kamner der Borse für 
landwirtschaftliche Produkte in Wien. auf die die in § 
Abs.1 Z.2 lit.a und b genannten Voraussetzungen· 
zutreffen unej bei denen nicht ein Ausnahmegr'und Ilactl § 2 

SE I TE 
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BKUVG - Geltende Fassung 

Abs.l Z.2 bzw. § 3 Z.2 gegeben ist, sind auf Antrag des 
Dienstgebers durch Verordnung des Bundesministers fur 
Arbeit und Soziales In die Kranken- Lnw. 
Unfallversicherung nach diesem Bundesgesetz 
einzubeziehen, wenn der EInbeziehung nicht öffentliche 
Ruck s I Cll t en vom Ges I cht spunk t der Soz la 1 ver sicherung 
entgegenstehen. Im Falle der EInbeziehung der 
Dienstnehmer einer gesetzlichen beruflichen Vertretung, 
der Prasidentenkonferenz der Landwirtschaftskarrmern 
Österreichs sowie der Wiener Börsekarnner und der Karnller 
der Bi:lrse fur landwirtschaftliche Pro(jukte In Wien In 
die Krankenversicherung sind auch dlejerligen Personen 
versichert, die auf Grund eines fruheren 
D i ens t verhä 1 t n I sses von dieser gesel z 1 i ellen beru f 1 ichen 
Vertretung·(der PräSidentenkonferenz der 
LanLlwlrtsctlaftskarnnern Österreichs, der' Wlener 
Bursekarnner bzw. der Karmler der Borse fur 
lanclwlrtsctlaft 1 iche Produkte in Wien) 
Ruhe(Versnr.gungs)bezlJge erhalten, sofern sie ihren 
urdentlichen Wohnsitz im Inland haben. 

Ruhen der Versicherung 

§ 7. (1) Oie Versicherung ruht wahrend des Urlaubes 
gegen Einstellung der' Bezuge (Karellzur laui) . 

(2) Das Ruhen (Jer Kr'ankenversicherung tritt nicht 
ein, 

1. sllfern der Ur laub elle Dauer eines Munates nic~l! 
ulJt~r" sctlr ei te t ; 

2. während der Dauer des Bezuges von 
Karenzurlaubsgeld nach den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes BGB1.Nr.395/1974 oder gleichartigen 
Be s t i nmungen ; 

3. wenn der Versicherte die Aufrechterhaltung der 
Krankenver's icherung inner'ha lb vun sechs W(lctlen alJ dem 
ZeitlllJllkt IJeantragt, ab dem sunst das Ruhen eintreten 
wurde. 

A~skunftspflicht der Versicherten' 
und der Leistungsempfanger 

§ 17. Die Versicherten sowie (Jie Leistungsempf;Jnger 
sind verpflichtet, der Versicherungsanstalt uber alle 
fur das Versicherungsverllältnis maßgebenden Umstalllje 
langstens binnen zwei Wochen wahrheitsgemaß Auskunft zu 
erteileIl und auf Verlangen der Versicherungsanstalt clie 

SE I lE 2 

BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

Abs.l Z.2 bzw. § 3 Z.2 gegeben ist, sind auf Antrag des 
Dienstgebers durch Verordnung des Bundesministers fur 
Arbeit und Soziales in die Kranken- bzw. 
UnfallverSicherung nach diesem Bundesgesetz 
einzubeziehen, wenn der Einbeziehung nicht öffentliche 
Ruck 5 icl1ten vom Ges icht spunk t der $oz ia 1 vers icherung 
entgegenstehen. Im Falle der E1nbeziehung der 
Dienstnehmer einer gesetzliChen beruflichen Vertretung, 
der Prasi(jentenkonferenz der Landwirtscllaftskamnern 
Osterreichs sowie der W;ener Borsekammer und der Karnner 
(jer Börse fur landwirtschaftliche Produkte in Wien In 
(11e Krankenversicherung sind auch diejenigen Personen 
versichert, die auf Grund eines früheren 
Dienstverhaltnisses von dieser gesetzlichen beruflichen 
Vertretung (der Prasidentenkonferenz der 
Landwir'tschaftskamnern Österreichs, der Wiener 
Borsekarrmer l)Zw. der Kammer der Börse fur 
lantjwirtscllaft 1 iche Produkte in Wien) 
RIJhe(Ver"sorgungs)t:If~zuge erhalten, sofern sie ihren 

* We )1111S i t z im In 1 and tlaben. 

Unterbrechung der Versicherung 

§ 7. (1) Die Versicherung wird für die Zeit eines 
Urlaul)e~, !JPg~~n f.instellung der Bezuge (Kar'f-:r,zurlaUIJ) 
Ull t er' br uchen . 

(2) Die Untprbrechung der Krankenversicherurlg tritt 
nie I, t ein, 

1. s()fpr'n der Urlaub die Dauer eines Mllnates 'r,icllt 
ul)er"~;cllreitet ; 

2. wahrene! der Dauer des Bezuges von 
KarenZlIr 1 aubsge lcJ nach den Bes t i,rmungen des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 395/1974 oder gleic~lartigen 
Bf~s t immungen ; 

3. wenn der Versicherte die Au~rechterhaltung der 
Krankenversie"herung innerhalb von sechs W()(t'len atl (jem 
lf~itpunkt l)!,~antragt, alJ dem sonst die Unter"!Jr'eclllrng 

~ f-~ir"reten wur'de. 

Auskunftspflicht der Versicherten und der 
• Zahlungs(Leistungs)empfänger 

* § 17. Die Versicherten s(Mie die 
* ZaI1lungs(Leistungs)empfänger sinej verpflict1tet, der' 

Versicller-ullgsanstalt uber alle fur das 
* Versicherun9~;vert)altnls und fur die Prufull'.oJ tJzw. 
* Durcllsetzunn VIII) Anspruchen nach elen §§ 12Sff 
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BKUVG - Geltende Fassung 

Richtigkeit der Auskunft nachzuweisen. 

Beitragsgrundlage 

§ 19. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen 
Be i träge ist 

1. fur die in § 1 Abs. 1 Z. 1 bis 5 und 14 1 i t . a 
genannten Versicherten 

a) unverändert. 

b) die Haushaltszulage, 

c) bis e) unverändert. 

2. bis·4. unverändert. 

(2) und (3-) unverändert. 

(4) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bildet 
in den Fällen des § 7 Abs.2 Z.l und 3·die letzte 
unmittelbar vor der Beurlaubung bestandene 
Beitragsgrundlage im Sinne des Abs.1, in den Fällen des 
§ 7 Abs.2 Z.2 der doppelte Betrag des monatlichen 
Karenzur lau.bsgeldes. 

(5) und (6) unverändert. 

Auf teilung der Beitragslast 

§ 22. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Erreichen die für die Ermittlung der 
Beitragsgrundlage heranzuziehenden Bezüge (§ 19) in! 
Monat nicht den Betrag der Mindestbeitragsgrundlage, so 
hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf den 
UnterSChiedsbetrag zwischen den Bezügen des VerSicherten 
und der Mindestbeitragsgrundlage entfällt, zur Gänze 
allein zu tragen. 

(5) unverändert. 

SEITE 3 

BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

* maßgebenden Umstände längstens binnen 14 Tagen 
* wahrheitsgemaß Auskunft zu erteilen. 

* 

Beitragsgrundlage 

§ 19. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen 
Be i trage ist 

1. für die in § 1 Abs.l Z.l bis 5 und 14 lit.a 
genannten VersiCherten 

a) unverändert. 

b) die Haushaltszulage sowie die Kinderzulage. 

c) bis e) unverändert. 

2. bis 4. unverändert. 

(2) und (3-) unverändert. 

(4) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bildet 
* in den Fällen des § 7 Abs. 2 Z 1 und 3 die letzte 

unmittelbar vor der Beurlaubung bestandene 
* Beitragsgrundlage. wobei sich diese jeweils um den auf 
* eine Dezimalstelle gerundeten Hundertsatz erhöht, um den 
* sich bei Bundesbeamten des Dienststandes das Gehalt der 
* Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach dem 

Gehaltsgesetz 1956 einschließlich einer allfälligen 
* Teuerungszulage ändert. In Fällen des § 7 Abs. 2 Z 2 
* bildet der doppelte Betrag des monatlichen 
* Karenzurlaubsgeldes die Grundlage für die Bemessung der 
* Be i trage. 

(5) und (6) unverändert. 

Auf teilung der Beitragslast 

§ 22. (1) bis (3) unverändert. 

* (4) Bei Kürzung oder teilweisem oder gänzliChem 
* Entfall der Bezuge hat der Dienstgeber den Beitrag, der 
* auf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug'des 
* Versicherten und der letzten unmittelbar vor der 
* Herabsetzung der Bezüge bestandenen Beitragsgrundlage 
* (§ 19) entfällt. zur Gänze allein zu tragen. Dies gilt 
* auch bei teilweisem oder gänzliChem Verzicht auf die 
* Bezuge. 

(51 unverändert. 
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BKUVG - Geltende Fassung 

Beitragspflicht während des 
Präsenzdienstes 

§ 22a. (1) Für die Dauer des auf Grund der 
Best ilrlTlungen des Wehrgesetzes 1978 zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes ruht 
die Beitragspflicht des Versicherten und seines 
Dienstgebers. 

(2) unverändert. 

Beitragspflicht während des 
Präsenzdienstes 

§ 26c. Für die Dauer des auf Grund der Bestimmungen 
des Wehrgesetzes 1978 zu leistenden ordentlichen uder 
außerordentlichen Präsenzdienstes ruht die 
Beitragspflicht des Dienstgebers in der 
Unfallversicherung. 

Anspruchsberechtigung während der Versicherung 
und nach dem Ausscheiden aus der Versicherung 

§ 55. (1) und (2) unveränder t . 

(3) Fur die Dauer des auf Grund der Bestimmungen des 
Wehrgesetzes 1978 zu leistenden urdent1ichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienstes ruht der AnsprUch des 
Wehrpflichtigen auf Leistungen der Krankenversicherung 
fur' se i ne Per sun . 

Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) bis (8) unverändert. 

(9) Eine im Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 bis 8 genannte 
Person gilt nur als Angehöriger, soweit es sich nicht um 
eine Person handelt, die 

SE I TE 

a) und b) unverändert. 

c) zu d~n in § 4 Abs. 2 Z 6 des Gewerblichen 
Snzia1verSicherungsgesetzes genannten Personen 
gehör t . 
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BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

Beitragspflicht während des 
Präsenzdienstes 

§ 22a. (1) Für die Dauer des auf Grund der 
* Best Inmungen des Wehrgesetzes 1990 zu leistenden 

ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes ruht 
die Beitragspflicht des Versicherten und seines 
Dienstgebers. 

(2) unverändert. 

Beitragspflicht während des 
Präsenzdienstes 

§ 26c. Für die Dauer des auf Grund der Bestimmungen 
* des Wehrgesetzes 1990 zu leistenden ordentlichen oder 

außerurdent1ichen Präsenzdienstes ruht die 
Beitragspflicht des Dienstgebers in der 
Unfallversicherung. 

* 
* 
* 
* 
* 

Anspruchsberechtigung während der Versicherung 
und nach dem Ausscheiden aus der Versicherung 

§ 55. (1) und (2) unverändert. 

(3) Für die Dauer des auf Grund der Bestirrmungen des 
Wehrgesetzes 1990 zu teistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen Prasenzdienstes ruht der Anspruch des 
Wehrpflichtigen auf Leistungen der Krankenversicherung 
fur seine Persun. 

Anspruchsberechtigung der Angehorigen 

§ 56. (1) bis (8) unverändert. 

(91 Eine ~m Abs. 2 Z 1 und AbS. 6 bis 8 genannte 
Person gilt nur als Angehöriger, soweit es sich nicht lHn 
eine Person handelt, die 

SE I TE 

a) und b) unverandert. 

c) zu den in § 4 Abs. 2 Z 6 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes genannten Persunen 
gehört, oder 

dl der Versicherungspflicht gemäß § 3 des 
Notarversicherungsgesetzes 1972 unterliegt uder 
eine Pensiun nach dem 
Notarversicherungsgesetz 1972 bezieht. 

4 
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BKUVG - Geltende Fassung BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

( 10) unveränder t . ( 10) unveränder t . 

* (11) Als Pflegekinder gemäß Abs. 2 Z 6 gelten auch 
* Minderjährige, die von einem (einer) Versicherten 
* ger) f 1 egt und er zogen werden, wenn sie mi t dem (der) 
* Versicherten 

* 1. bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert 
* sind und 

* 2. standig in Hausgemeinschaft leben. 

Erstattung der Kosten der Erstattung der Kosten der 
Krankenbehandlung Krankenbehandlung 

§ 59. (1) und (2) unverändert. § 59. (1) und (2) unverändert. 

(3) Stehen' eigene Einrichtungen 
(Vertragseinrichtungen) der Versicherungsanstalt nicht 
zu Ver fugung. kann die nächstgelegene geeignete 
Einrichtung in Anspruch genonmen werden. Das gleiche 
gilt bei im Inland eingetretenen Unfällen. plötzlichen 
Erkrankungen und ähnlichen Ereignissen: Die 
Versicherungsanstalt hat in solchen Fällen fur die dem 
Versicherten tatsächlich erwachsenen Kosten (Arztkosten. 
Heilmittelkosten, Kosten der Anstaltspflege und 
Reise-(Fahr'!·-) und Transportkosten) den in der Satzung 
festgesetzten Ersatz zu leisten. Bei der Festsetzung des 
Ersatzes ist auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Versicherungsanstalt Bedacht zu nehmen. Abs.l letzter 
Satz gilt entsprechend. Für die weitere Behandlung ist, 
sofern der Versicherte nicht eine anderweitige 
Krankenbehandlung im Sinne des Abs. 1 in Anspruch ninmt, 
so bald wie,möglich ein Vertragspartner oder eine eigene 
Einrichtung (Vertragseinrichtung) der 
Versicherungsanstalt heranzuziehen. wenn der Zustand des 
Erkrankten (Verletzten) dies ohne Gefahr einer 
Versc!)l immerung zulaßt. 

SE I TE 5 

(3) Stehen eigene Einrichtungen , 
(V~rtragseinrichtungen) der Versicherungsanstalt nicht 
zu Verfugung, kann die nächstgelegene geeignete 
Einrichtung in Anspruch genonmen werden. Das gleiche 
gilt bei im Inland eingetretenen Unfällen, plötzlichen 
Erkrankungen und ähnlichen Ereignissen. Die 
Versicherungsanstalt hat in solchen Fällen für die dem 
Versicherten tatsächlich erwachsenen Kosten (Arztkosten, 
Heilmittelkosten, Kosten der Anstaltspflege und 
Reise-(Fahrt-) und Transportkosten) den in der Satzung 
festgesetzten Ersatz zu leisten. Bei der Festsetzung des 
Ersatzes ,ist auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Versicherungsanstalt Bedacht zu nehmen. Abs.l letzter 
Satz gilt entsprechend. Für die weitere Behandlung ist, 
sofern der Versicherte nicht eine anderweitige 

* Krankenbehandlung nach Abs. 1 oder 5 in Anspruch ninmt. 
so bald wie mag 1 ich ein Vertragspartner oder eine eigene 

* Einrichtung der Versicherungsanstalt heranzuziehen, wenn 
* der Zustand des Erkrankten (Verletzten) dies ohne Gefahr 
* einer Verschl inmerung zuläßt. 
* 
• (4) Fur Leistungen eines approbierten Arztes (§ 3 c 
* des Arztegesetzes 1984) besteht nur dann Anspruch auf 
* Kostenerstattung, wenn der Arzt gemäß Artikel 36 Abs. 2 

der Richtlinie 93/16/EWG das Recht erworben hat, den 
* ärztlichen Beruf als praktischer Arzt im Rahmen eines 
* SozialverSiCherungssystems auszuuben. 

* (5) Für ärztl iche Hilfe in einer Wahlgruppenpraxis 
* besteht Anspruch auf Kostenerstattung in der Hohe des 
* Betrages, der dem VerSicherungsträger fur arztliche 
* Hilfe in der nach Art, Umfang und Leistungsangebot 
* gleichwertigen nachstge~egenen Vertragsgruppenpraxis 
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BKUVG - Geltende Fassung BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

* erwachsen wäre. Abs. letzter Satz g11t entsprechend. 
* Ist eine gleichwertige Vertragsgruppenpraxis nicht 
* vorhanden, SO hat die Satzung des Versicherungsträgers 
• PalIschbeträge fur die Kostenerstattung festzusetzen. 
• Ansr1ruch auf Kostenerstattung besteht nur dann, wenn die 

erbrachte Leistung und der Gesellschafter der 
* Gruppenpraxis, in dessen Verantwortungsbereich diese 
* Leistung erbracht wurde, auf der Rechnung festgehalten 
* sil,d. Eine Gruppenpraxis ist nur dann Wahlgruppenpraxis, 
* welln sie für den betroffenen Leistungsbereich (zB 
* arztliche Hilfe, § 63 Abs. 1) keinen Vertrag 
* ahgeschlossen hat. Abs. 4 gilt auch für Leistungen 

apprubierter Arzte in Gruppenpraxen. 

Ärztliche Hilfe Arztliche Hilfe 

§ 63. (1) unverändert. 

(2) In der Regel soll die Auswahl zwischen mindestens 
zwei zur Behandlung berufenen, fur den Erkrankten in 
angemessener Zeit erreichbaren Arzten freigestellt sein. 
Bestehen bei der Versicherungsanstalt eigene 
Einrichtungen fur die Gewährung der ärztlichen Hilfe 
uder wird diese durch Vertragseinrichtungen gewahrt, muß 
aie Wahl der Behandlung zwischen einer dieser 
E inricl,tungen und einem oder mehreren VertragS<lrzten 
(Wall1arzten) unter gleichen Bedingungen fr-eigestellt 
sein. Insuweit Zuzahlungen zu den Leistungen vorgesehen 
sind, mussen diese in den Ambulatorien und bei den 
freiberuflich tatigen VertragSärzten gleich hoch sein. 

(3) und (4) unverändert. 

Unfallheilbehandlung 

§ 96. (1) unverander t . 

(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt insbesondere: 

1.bis 3. unverandert. 

4. Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen Anstalten. 

SE I TE 6 

§ 63. (1) ulwer änder t . 

(2) In der Regel soll die Auswahl zwischen mindestens 
zwei zur Behandlung ber'ufenen, für den Erkrankten in 
anqemessener Zeit erreichbaren Ärzten freigestellt stein. 

* Insoweit Zuzahlungen zu den Leistungen vorgesehen sind, 
* lTlussen diese in den Ambulatorien, bei den freiberuflich 

tatigen Vertragsarzten und in den Vertragsgruppenpraxen 
• gleich huch sein. Insoweit Zuzahlungen zu den Leistungen 
* vorgesehen sind. mussen diese in den Ambulatur ien un(J 

tJei ejen freiberuflict, tätigen Vertragsärzten gleiO, t'uct'"! 
• sein. 
* • 

* 

(3) und (4) unverändert. 

Unfallheilbehandlung 

§ 96. (1) unver ander t . 

(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt insl,es(Jndere: 

1. bis 3. unverändert. 

4. Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen Anstalten, 

* 5. Übernahme der Reise- und Transportkosten in den 
* Fallen der Z 1 bis 4 sowie im Zusammenhang mit der 
* körpergerechten Anpassung von Körperersatzstucken. 
* or'thopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln naetl 
* Maßgabe der Bestirrvnungen der Satzung unter Bedachtnahrne 
* auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten 
* bzw. Angehorigen. 
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BKUVG - Geltende Fassung 

(3) und (4) unverandert. 

Entschadigung aus mehreren Versicherungsfallen 

§ 108. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Dem fur die Erbringung der Gesamt leistung nach 
Abs.3 zustandigen VerSicherungsträger steht hinsichtlich , 
des Teiles der Gesamtleistung. der der Minderung der * 
Erwerbsfahigkeit aus fr~heren Versicherungsfällen * 
entspriCht. Anspruch auf Ersatz gegenuber dem * 
Versicherungsträger zu. der zur EntSChädigung des i 

vorangegangenen VerSicherungsfalles zuständig war. Fur * 
die Höhe des Ersatzanspruches gilt § 184 Abs.5 des * 
All geme i nen Soz i a 1 ver sicher ungsgese t zes en t spr eel'lend . * 
Der Ersatzanspruch ist bei sunstigem Verlust binnen * 
sechs Jahren von dem Tag an. an dem die Feststellung der * 
Gesamtleistung in Rechtskraft erwachsen ist. geltend zu * 
machen.' * 

(5) unverändert. 

Gegenseitige VerwaltungShilfe 

§ 119. Die Versicherungsanstalt und die ubrigen Träger 
der Sozialversicherung (der Hauptverband der 
osterreichischen SozialversiCherungsträger) sind 
verpflichtet. bei Erf~11ung ihrer Aufgaben einander zu 
unterst~tzen; sie haben Insbesondere Ersuchen. die zu 
diesem Zweck an sie ergehen. im Rahmen ihrer sa011 icl'len 
und ortlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch 
unaufgefordert. anderen Versicherungsträgern alle 
Mi t tel lungen zukummen zu lassen. die f~r lieren 
Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. Die VerpfliChtung 
zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die 
Ubermitt1ung von Daten im Sinne des § 3 des 
Datenschutzgesetzes. BGB1.Nr.565/1978. im 
alltl.lITlat ionsunterstutzten Datenverkehr zwischen der 
Versicherungsanstalt und den übrigen Tragern der 
Suzia1versicherung (Hauptver'band der (Jsterreichischen 
Suzia1versicherungsträger). die zur Durchful1rung des 
Melde- und Beitragsverfahrens. zur Erbringung v()n 
Leistungpn sowie zur DurChsetzung vun ErsatzanSDr'uchen 
nutwen(jig sind. 
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BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

(3) und (4) unverändert. 

Ent sChäd Igung aus mehl-eren Vers iCherungsfä 11en 

§ 108. (1) IJiS (3) unverändert. 

(4) Dem fur die Erbringung der Gesamt leistung nactl 
Abs. 3 zuständigen Versicherungsträger steht ein 
Anspruch auf Ersatz gegenüber dem V~rsicherungsträger' 
zu. der zur Entschädigung des vorangegangenen 
Versicherungsfalles zuständig war. Für die Höhe des 
Ersat zanspruches gi 11 § 184 Abs. 4 und 5 des Allgemeinen 
Suzialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe. daß der 
Berechnung die Versehrtenrente des zur Entschädigung des 
vorangegangenen Versicherungsfalles zustandlgen 
VerSicherungstragers zugrunde zu legen Ist. die im 
letzten Monat vor Bildung der Gesamtrente gebührt hat. 

(5) unverandert. 

Gegenseitige Verwaltungshilfe 

§ 119. Die Versicherungsanstalt und die ubrigen Trager 
dpr Suzlalversicherung (der Hauptverband der 
()~, terre ich I sehen Soz ia 1vers ic:::hp.rungst räger) sind 
verpflichtet. bei Erf~llung ihrer Aufgaben einander zu 
unterstutzen; sie haben insbesondere Ersuchen. die zu 
dip.sem Zweck an sie ergehen. Im Rahmen ihrer sachlichen 
und ort 1 iehen Zustandlgkeit zu entspreChen und auel-l 
unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle 
Mitteilungen zukulTITlen zu lassen, dif~ fur der'en 
Gesc:haftsbetrietJ v()n Wichtigkeit sind. sl)wif~ Antrage LInd 
Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. Die VerpfliChtung 
zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die 
UI)ermitt lung vun Daten Im Sinne des § 3 des 
Datenscl1utzgesetzes. BGB1.Nr.565/1978. Im 
automatinnsunterstlltzten Datenverkehr zwischen eier 
Versicherungsanstalt und den ubrigen Tragern der 
Suz i a 1 ver' s I eher ung (Haup t verband der ()s t er-re i eh i sei,en 
Suzialverslcherllngsträger). die zur Durchfuhrllng des 
Mel<je- lind Beltraqsverfahrens. zur Erbr'in~JLttISJ \11m 

Leistungen suwle zur DurChsetzung von Ersatzansprucl1erl 
nutwendig sind. 
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BGBl. Nr. xxx/1995 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 199~) 
in Kr"art. 
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